
Hygienekonzept 
SGM Gosheim-Wehingen

TV Wehingen + SV Gosheim

Für den Trainings- und Spielbetrieb während der Verordnung des 
Kultusministeriums und des Sozialministeriums über Sportstätten (Corona-
Verordnung Sportstätten – CoronaVO Sportstätten) vom 01.07.2020



Grundsätzliche Angaben zum Konzept

▪ Gültig ab: 01.07.2020 bis auf Widerruf

▪ Anwendungsbereich: 

alle Mannschaften des  Aktiven und Jugendbereich 

des TV Wehingen und des SV Gosheim

▪ Hygienebeauftragter TV Wehingen: 

Waldemar Hain | 017621056885 | waldihain@gmx.de

▪ Hygienebeauftragter SV Gosheim : 

Frank Wochner | 0175 2234978 | wochnerlf@aol.com

mailto:waldihain@gmx.de


Trainingsbetrieb



Die wichtigsten Regeln 

20 Personen

Pro Gruppe



Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln

▪ Hände waschen (mind. 30 Sekunden)  oder desinfizieren , es 
muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden 

▪ Keine körperlichen Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck) 
durchführen

▪ Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt 
wurde und mit Namen beschriften ( z.B. Klebeband)

▪ Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld

▪ Kein Abklatschen oder In-den-Arm-Nehmen etc.

▪ Abstand von mindestens 1,5 Metern bei Ansprachen im 
Training sollten eingehalten werden.

▪ Abseits des Sportbetriebes auf dem Sportgelände gilt nach 
wie vor der Abstand von mindestens 1,5 Metern .



Gesundheitliche Voraussetzungen zur 
Trainingsteilnahme

▪ Liegt eines der folgenden Symptome bei euch vor, solltet ihr keinesfalls ins 
Training kommen:

▪ Husten

▪ Fieber ab 38 Grad Celsius (bitte vor dem Training messen)

▪ Atemnot

▪ sämtliche Erkältungssymptome

▪ Das gleiche gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 
Haushalt vorliegen.

▪ Bei positivem Test auf das Coronavirus im eigenen Haushalt müsst ihr 
mindestens 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen werden und den 
Trainer, sowie die Hygienebeauftragten des TV Wehingen oder SV Gosheim 
informieren.



Organisatorische Voraussetzungen zur 
Trainingsteilnahme

▪ Im Besten Fall  sollte  man auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist zu verzichten

▪ Bis 14:00 Uhr am  Trainingstag ist dem Trainer/Betreuer abzusagen

▪ Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn

▪ Alle kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände und halten dabei die 
Abstandsregelungen von 1,5m  am Eingang zum Sportgelände ein

▪ Direkt nach dem Training muss der Trainingsplatz verlassen werden und es kann in der 
Turnhalle/Sportheim geduscht werden. Immer eine Dusche auslassen, damit  der 
Abstand von 1,5 m eingehalten wird, wir empfehlen nicht mehr wie 3 Personen pro 
Duschraum.  Das Duschen und Umziehen sollte so kurz wie möglich von statten gehen.

▪ Die Toilette darf unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m aufgesucht werden.

▪ Bitte vor Trainingsbeginn die Hände waschen (mind. 30 Sekunden)  oder desinfizieren , es 
muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.



Das Training

▪ Die Teilnahme am Training ist freiwillig

▪ Gruppen zu je max. 20 Personen sind 
möglich.

▪ Gruppen bleiben nach Möglichkeit während 
der Verordnung so bestehen

▪ Der Mindestabstand von 1,5 m entfällt 
während der Spiel -Trainingsübungen 
ansonsten soll der  Mindestabstand  weiter 
eingehalten werden

▪ Ein unnötiges Verweilen nach dem Training 
auf dem Trainingsgelände ist untersagt !!!



Platzeinteilung

Max. 40 Spieler in 
mindestens 2 Gruppen 
und 5 Trainer/Betreuer 
empfohlen



Platzeinteilung

Max. 40 Spieler in 
mindestens 2 Gruppen 
und 5 Trainer/Betreuer 
empfohlen



Platzeinteilung

Max. 40 Spieler in 
mindestens 2 Gruppen 
und 5 Trainer/Betreuer 
empfohlen



Trainingsgruppen

Max. 40 Spieler in 
mindestens 2 Gruppen 
und 5 Trainer/Betreuer 
empfohlen



Aufgaben nach dem Training

▪ Alle Teilnehmer (Spieler, Trainer und auch Eltern wenn am 
Spielfeld) des Trainings müssen dokumentiert werden und 
zusätzlich sofort nach dem Training dem 
Hygienebeauftragten per Mail an: waldihain@gmx.de oder 
an wochnerlf@aol.com mitgeteilt werden

▪ Alle benutzten Trainingsmaterialien (Hütchen, Stangen, 
Pylonen, Bälle) müssen nach dem Training vom 
Trainer/Betreuer in einem Behälter mit Seifenlauge gereinigt 
werden

▪ Trainingstermine müssen mit den Hygienebeauftragter beider 
Vereine abgestimmt und genehmigt werden. Sodass es zu 
keinen Überscheidungen der Mannschaftstraining kommt und 
ausreichend Zeit zum Wechsel besteht.

▪ Jeder Trainer muss in seinem Training dafür sorgen, dass alle 
vorgegebenen Regeln eingehalten werden .

mailto:waldihain@gmx.de
mailto:wochnerlf@aol.com


Spielbetrieb



Die wichtigsten Regeln 



Gesundheitliche Voraussetzungen zur 
Trainingsteilnahme

▪ Liegt eines der folgenden Symptome bei euch vor, solltet ihr keinesfalls ins 
Training kommen:

▪ Husten

▪ Fieber ab 38 Grad Celsius (bitte vor dem Training messen)

▪ Atemnot

▪ sämtliche Erkältungssymptome

▪ Das gleiche gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 
Haushalt vorliegen.

▪ Bei positivem Test auf das Coronavirus im eigenen Haushalt müsst ihr 
mindestens 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen werden und den 
Trainer, sowie die Hygienebeauftragten des TV Wehingen oder SV Gosheim 
informieren.



Organisation vor Ort

▪ Anreise der Teams und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen.

▪ Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich minimiert werden. 

▪ Die allgemeinen Vorgaben bzgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten. 

▪ Zeitliche Entkopplung der Ankunft der beiden Teams und Schiedsrichter:

❖ Heimmannschaft: 1:30 h vor Spielbeginn

❖ Gästemannschaft: 1:15 h vor Spielbeginn

❖ Schiedsrichter: 1 h vor Spielbeginn 

▪ Das Ausfüllen des Spielberichtes-Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der Aufstellungen 
erledigen die Mannschaftsverantwortlichen nach Möglichkeit jeweils im Vorfeld bzw. auf eigenen 
(mobilen) Geräten.

▪ Der Schiedsrichter sollte nach Möglichkeit ebenso den Spielbericht an seinem eigenen (mobilen) Gerät 
ausfüllen, falls nicht möglich kann er dies am PC in Zone 4 erledigen. Alle zum Spiel anwesenden Spieler 
und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu 
dokumentieren. Die Anzahl der Betreuer pro Team sollte die Anzahl 5 nicht überschreiten. 



Spielbetrieb im Bärastadion Wehingen



Zonierung des Sportgeländes 
„Bärastadion“

▪ Zone 1: 
Spielfeld/Innenraum

• Spieler, Trainer, Betreuer, 
Schiedsrichter

• Sanitäts- und 
Ordnungsdienst

• Hygienebeauftragter



Zonierung des Sportgeländes „Bärastadion“

Zone 2: Umkleidebereich

• Spieler, Trainer, Betreuer, 
Schiedsrichter

• Sanitäts- und 
Ordnungsdienst

• Hygienebeauftragter

Bitte die Fußgängerbrücke 
zum Sportgelände nutzen.



Zonierung des Sportgeländes „Bärastadion“

Zone 3: Zuschauerbereich

• Zuschauer Gäste

• Zuschauer Heim

• Ordnerdienst

• Kassierdienst

• Hygienebeauftragter



Zonierung des Sportgeländes „Bärastadion“

Zone 4: Gastrobereich

• Zuschauer Gäste

• Zuschauer Heim

• Ordnerdienst

• Hygienebeauftragter



Zonierung des Sportgeländes „Bärastadion“

Zone 5: Sanitäranlagen

• Zuschauer Gäste (m/w/d)

• Zuschauer Heim (m/w/d)



Zonierung des Sportgeländes 
„Trainingsplatz Wehingen“

▪ Zone 1: 
Spielfeld/Innenraum

• Spieler, Trainer, Betreuer, 
Schiedsrichter

• Sanitäts- und 
Ordnungsdienst

• Hygienebeauftragter



Zonierung des Sportgeländes „ 
Trainingsplatz Wehingen“

Zone 2: Umkleidebereich

• Spieler, Trainer, Betreuer, 
Schiedsrichter

• Sanitäts- und 
Ordnungsdienst

• Hygienebeauftragter



Zonierung des Sportgeländes „ 
Trainingsplatz Wehingen“

Zone 3: Zuschauerbereich

• Zuschauer Gäste

• Zuschauer Heim

• Ordnerdienst

• Kassierdienst

• Hygienebeauftragter



Zonierung des Sportgeländes 
„Trainingsplatz Wehingen“

Zone 5: Sanitäranlagen

• Zuschauer Gäste (m/w/d)

• Zuschauer Heim (m/w/d)



Zonierung des Sportgeländes „Im Weiher“

▪ Zone 1: 
Spielfeld/Innenraum

• Spieler, Trainer, Betreuer, 
Schiedsrichter

• Sanitäts- und 
Ordnungsdienst

• Hygienebeauftragter



Zonierung des Sportgeländes „Im Weiher“

Zone 2: Umkleidebereich

• Spieler, Trainer, Betreuer, 
Schiedsrichter

• Sanitäts- und 
Ordnungsdienst

• Hygienebeauftragter



Zonierung des Sportgeländes „ Im Weiher“

Zone 3: Zuschauerbereich

• Zuschauer Gäste

• Zuschauer Heim

• Ordnerdienst

• Kassierdienst

• Hygienebeauftragter



Zonierung des Sportgeländes „ Im Weiher“

Zone 4: Gastrobereich

• Zuschauer Gäste

• Zuschauer Heim

• Ordnerdienst

• Hygienebeauftragter



Zonierung des Sportgeländes „Im Weiher“

Zone 5: Sanitäranlagen

• Zuschauer Gäste (m/w/d)

• Zuschauer Heim (m/w/d)



Zonierung des Sportgeländes 
„Trainingsplatz Gosheim“

▪ Zone 1: 
Spielfeld/Innenraum

• Spieler, Trainer, Betreuer, 
Schiedsrichter

• Sanitäts- und 
Ordnungsdienst

• Hygienebeauftragter



Zonierung des Sportgeländes 
„Trainingsplatz Gosheim“

Zone 2: Umkleidebereich

• Spieler, Trainer, Betreuer, 
Schiedsrichter

• Sanitäts- und 
Ordnungsdienst

• Hygienebeauftragter



Zonierung des Sportgeländes 
„Trainingsplatz Gosheim“

Zone 3: Zuschauerbereich

• Zuschauer Gäste

• Zuschauer Heim

• Ordnerdienst

• Kassierdienst

• Hygienebeauftragter



Zonierung des Sportgeländes 
„Trainingsplatz Gosheim“

Zone 5: Sanitäranlagen

• Zuschauer Gäste (m/w/d)

• Zuschauer Heim (m/w/d)



Zonierung des Sportgeländes 
„Kunstrasenplatz“

▪ Zone 1: 
Spielfeld/Innenraum

• Spieler, Trainer, Betreuer, 
Schiedsrichter

• Sanitäts- und 
Ordnungsdienst

• Hygienebeauftragter



Zonierung des Sportgeländes „ 
Kunstrasenplatz“

Zone 2: Umkleidebereich

• Spieler, Trainer, Betreuer, 
Schiedsrichter

• Sanitäts- und 
Ordnungsdienst

• Hygienebeauftragter



Zonierung des Sportgeländes „ 
Kunstrasenplatz“

Zone 3: Zuschauerbereich

• Zuschauer Gäste

• Zuschauer Heim

• Ordnerdienst

• Kassierdienst

• Hygienebeauftragter



Zonierung des Sportgeländes „ 
Kunstrasenplatz“

Zone 4: Gastrobereich

• Zuschauer Gäste

• Zuschauer Heim

• Ordnerdienst

• Hygienebeauftragter



Zonierung des Sportgeländes 
„Kunstrasenplatz“

Zone 5: Sanitäranlagen

• Zuschauer Gäste (m/w/d)

• Zuschauer Heim (m/w/d)



Zone 1 (Spielfeld/Innenraum)

▪ Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen. 

▪ Kein „Handshake“ 

▪ Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften.

▪ Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in 
der Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten. In allen Fällen ist nach 
Möglichkeit auf den Mindestabstand zu achten, falls dies nicht möglich ist, wird 
dringend empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

▪ Auf Abklatschen, In-den-Arm-nehmen und gemeinsames Jubeln mit 
Körperkontakt ist zu verzichten.

▪ Rudelbildung o.ä. ist zu unterlassen.

▪ In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle 
Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im Freien. 



Zone 2 (Umkleidebereich)

▪ Dringende Empfehlung, angrenzende, freie Räumlichkeiten als zusätzliche 
Umkleidemöglichkeiten zu nutzen Turnhalle/Gymnastikhalle. Der Mindestabstand 
von 1,5 Meter ist zu beachten. Gegebenenfalls räumliche oder zeitliche 
Aufsplittung der Kabinennutzung, z.B. Startelf – Torhüter – Ersatzspieler. 

▪ Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken!

▪ Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese sind im Freien, 
unter Einhaltung des Mindestabstands, durchzuführen. Auf eine persönliche 
Vorstellung der Schiedsrichter in der Mannschaftskabine wird verzichtet.

▪ Ständiges Lüften der Kabinen wird empfohlen

▪ Es wird dringend empfohlen, in den Kabinen (Umkleidebereich) einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen.

▪ Abstandsregeln gelten auch in den Duschen. Siehe Markierungen.



Zone 3 (Zuschauer)

▪ Hände desinfizieren an den vorgesehenen Stationen

▪ Erfassung der Kontaktdaten (Vor- und Nachname, Datum, Zeitraum 
der Anwesenheit und soweit vorhanden Telefonnummer und/oder E-
Mail-Adresse) der anwesenden Zuschauer.

▪ Zur Nachverfolgung mögl. Infektionsketten →Datenerhebung gem. 
Corona VO § 6 mit Einzelblatt pro Zuschauer, jeweils ausgefüllt in 
eine abgeschlossene Box oder ein sonstiges Behältnis einwerfen.

▪ Markierungen auf den Sportstätten zur Einhaltung der 
Mindestabstände müssen eingehalten werden.



Zone 4  (Gastrobereich)

▪ Im Gastrobereich gelten die aktuell gültige Corona VO des Landes
Baden-Württemberg, nach §9 sind Ansammlungen über 20 Personen
verboten.

▪ Im Ausgabebereich sind 1,5 m Abstand einzuhalten.



Zone 5 (Sanitäranlagen)

▪ In den Sanitäranlagen sind 1,5 m Abstand einzuhalten.

▪ Es wird dringend empfohlen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.



Aufgaben nach dem Spiel

▪ Die Umkleidekabinen und Duschräume
sind zu reinigen bzw. zu desinfizieren


